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Modernist oder Apologet?
Erinnerungen an ZJaroß Er. ve>« T/figr/ f.

Am 27. Januar starb in London der vielgenannte Ge-

lehrte, Baron Fràdrâ// v. //«gr/, um dann auf dem Fried-
hof der Benediktinerabtei Downside seine letzte Ruhe zu
finden. Wie Gisler in seinem „Modernismus" erwähnt, hat
ihn seinerzeit Paul Sabatier den évêque laïque der Moder-
nisten genannt, zu dem die Modernisten Europas und
Amerikas mit Verehrung aufblickten. Tatsächlich standen

Lo/sy und Tyrc/Z in naher Beziehung mit dem stillen For-
scher auf den Gebieten der Philosophie, der Mystik und
der Bibelkritik. Als Loisy in unwürdigem Doppelspiel die

kirchliche Verurteilung entgegennahm und seine Unter-

werfung erklärte, indem er als /As/orz-Ur nichts widerrief
und nach wie vor die katholischen Grunddogmen verwarf,
wohl aber als g7ä//ö/'g sich zu „allen Dogmen der Kirche"
bekannte, hat er am 29. Dezember 1903, in diesem Sinne

seine Unterwerfung deutend, an Baron v. Hügel geschrie-
ben. —

Für Tyrell war der Baron Führer im Studium des

Deutschen, des Bibelkritizismus, der Religionspsychologie
und der vergleichenden Religionsgeschichte. Mit Hügel
hatten damals auch manche führende Katholiken Eng-

lands, die wie er den kirchlichen Weg nie ver,Hessen, an-

fänglich für Loisy und Tyrell viel Anerkennung und

Wohlwollen. Es sei nur erinnert an Dr. Barry, Don Butler

(Abt von Downside), W. H. Kant und Lucas. Als aber

das Gerücht sich verbreitete, Tyrell habe mit Bischof Her-

zog in Bern Beziehungen angeknüpft und stehe mit dem

Altkatholiken Dr. Methew in Verbindung, stellte Hügel
seinen Freund hierüber zur Rede. Der Gelehrte sprach die

Ueberzeugung aus, dass er (Tyrell) niemals wirklich die

Absicht habe, einer andern religiösen Gesellschaft sich an-

zuschliessen, noch zur Gründung einer solchen Hand zu
bieten. Er bekam von Tyrell die Antwort: „Kein Rauch

ohne Feuer; für das Einvernehmen zwischen Anglikanern
und Altkatholiken habe ich grosse Teilnahme geäussert.

Wie können Sie denn bestreiten, dass die Altkatholiken,
i/zso/cra s/V gégrrt Ro/n sz/zd, recht haben?" „Sie irren sich

mit der Voraussetzung, Rom würde sich freuen, wenn ich
mich den Altkatholiken anschlösse. Nein, es würde darob
erschrecken, und so lasse ich diese Gerüchte unbeachtet."
Baron v. Hügel bedauerte diese Hinneigung zu den Alt-
katholiken tief, mahnte ihn davon ab; Tyrrells unangemes-
senes Auftreten gegen den Papst glaubte er aus seiner Er-
bitterung wegen vieler Verdriesslichkeiten verstehen zu
sollen. Was den gelehrten Freund kränkte — jener Brief
an Bischof Herzog — erfüllte den Empfänger mit Trost
und Zuversicht. Dieser schrieb: „Ich habe diesen unschätz-
baren Brief wiederholt gelesen; es geschah jedesmal mit
tiefer Rührung. ."

Stand v. Hügel auch am Sterbebett und am Grabe des

unglücklichen Tyrell, der auf einem anglikanischen Fried-
hof seine letzte Ruhestätte erhalten, die Ideen seines Freun-
des hat er wohl nur zum geringsten Teile zu seinen eige-

nen gemacht. Nebst anderem bedauerte er in einem Nach-
ruf im „/A'ööeH /ösw«/" seine unleugbaren Fehler, ein

heftiges Temperament und einen zu bittern Zug beim
Schreiben.

In einem Briefe vom 29. März 1920 an die Verfasser
eines Werkes über den indischen protestantischen „Mysti-
ker" Sadhu Sundar Singh, der im Dezemberheft 1924 des

„Hochland" zuerst zum Abdruck kam, hat Baron v. Hügel
über seine persönliche Stellung auch eine p^rsözz/zV/ze Note

eingelegt. In einer Nachschrift bemerkt er: „Ich war erst
ziemlich abgeneigt, auf den römischen Katholizismus hin-
zuweisen; denn sein Eindringen in das Leben des Sadhu

trüge — wenn er sich dieser grossen Kirche beugte — viel-
leicht für längere Zeit Verwicklungen und Hemmungen in
ein Leben hinein, dessen Mission ganz offensichtlich eines

Höchstmasses verständiger und fruchtbarer Freiheit be-

darf; und es wäre gemein von mir, der ich vor Konflikten
sicher in meinem friedlichen Studierzimmer sitze, etwas

vorzuschlagen, was einen schon ohnehin mitten in die

Kämpfe eines heroischen Lebens hinein Gestellten leicht in
weitere ernstliche Schwierigkeiten verwickeln könnte. Aber
bald kam mir volle Klarheit: dass ich nun seit fünfzig
Jahren bestrebt bin, das Leben eines kritischen Historikers
und geradeaus schauenden Religionsphilosophen in aller
Gewissenhaftigkeit zu führen, dass meine Zugehörigkeit
zur römisch-katholischen Kirche mich über zehn Jahre
heissen Ringens und Kämpfens gekostet hat, gerade weil
ich zwar ein grosses Mass von Freiheit brauchte, um meine

Lebensaufgabe zu lösen, mich aber die Versuchung um-

drängte, durch einen möglichst reinen Individualismus alle
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solche Verwicklungen fernzuhalten und so eine völlige
Freiheit zu gemessen; dass mich aber schliesslich die Zu-
gehörigkeit zur Kirche vor Skeptizismus und seelischer
Aufgeblasenheit bewahrte und sie recht verstanden und
geübt, ganz gut vereinbar war mit der gesunden Freiheit,
die ich für meine Studien brauchte. Ich schlage also nichts
vor, dessen Preis ich nicht gut kenne. Dieser Preis ist
wahrhaftig so gross, dass ihn nur ein starker Glaube zah-
len kann. Aber der Gewinn ist hoch — der höchste, den
eine solche Seele erlangen, den ihr Gott gnädigst schenken
kann."

In einem ersten Nachruf, dem später noch eine gros-
sere Würdigung aus der Feder Dom Butlers folgte, be-
dauerte das „Ta6/a/", dass einige Berichte, welche es nicht
verstanden, lauf Gedankennüancen gehöriges Gewicht zu
legen, den Baron v. Hügel in religiösen Fragen zum Afo-
z/er/zz's/m gestempelt haben.

Der Verstorbene war der Sohn Barons Karl v. Hügel,
eines gefeierten österreichischen Botanikers und Diploma-
ten und altern Bruders des ebenfalls kürzlich verstorbenen
Anatole v. Hügel, Professors am Trinity College in Cam-
bridge, seit 1883 Gurator des Universitätsmuseums für
Archäologie und Ethnologie. Die Mutter dieses Gelehrten
war eine englische Generalstochter, eine Konvertitin. Fried-
rieh wurde am 5. Mai 1852 in Florenz geboren und seine

frühe Erziehung stand teils unter anglikanischem, teils
lutheranischem Einfluss. Spätere Studien brachten ihn
wieder in Beziehung zu katholischen Gelehrten; Hebräisch
erteilte ihm ein jüdischer Rabbiner. Mit 21 Jahren heira-
tete er Lady Mr. Catherine Herbert of Lea, die kurz vor
der Verehelichung zur katholischen Kirche übergetreten
war. Baron v. Hügel war Oesterreicher und erwarb sich
1914 das britische Bürgerrecht. Seit 1871 hatte er in Eng-
land seinen beständigen Wohnsitz und veröffentlichte im
Kriege eine Broschüre: „Die deutsche Seele in ihrer Be-

ziehung zu Ethik und Christentum, Staat und Krieg".
Unter den ersten Veröffentlichungen des englischen

Religionsphilosophen finden wir eine Arbeit über den Pen-
tateuch, welcher 1897 am katholischen wissenschaftlichen
Kongress in Freiburg (Schweiz) zur Verlesung kam. Be-
kannter wurde v. Hügel mit seinem 1908 erschienenen
Buche: Das azys/zsc/zz? FAmé/z/ ater Ae/zgzo/z; eine zweite

Auflage dieser Schrift folgte 1923. In dieses Gebiet gehört
auch seine Studie über „DzV /z/. AAt/zamza vo/z G^zzzza zz/zz/

z'A/v Freaadé". In Buchform erschien auch seine Kor-
respondenz mit Prof. Briggs über die mosaische Autor-
schaft des Pentateuch. Nebst vielen Arbeiten über bibli-
sehen Kritizismus und Philosophie in englischen, ameri-
kanischen, französischen und italienischen Zeitschriften
veröffentlichte er 1912 eine Schrift über das „Ewige Le-
ben" und 1921 seine „Essays und Reden über die Philo-
sophie der Religion". Der Verstorbene war seit 1914

Ehrendoktor der Rechte der Universität von St. Andrews
und seit 1920 Ehrendoktor der Theologie von Oxford. Ein
Werk über die „Idee von Gott" werde wahrscheinlich noch
erscheinen. Eine Tochter des Barons ist im Karmeliten-
kloster in London eingetreten.

Bernhardzell. U. Zurburg, Pfr.
(Schluss folgt.)

Dief Revision der aargauischen
Kirchenartikel.

In der letzten Sitzung des abtretenden Aargauer
Grossen Rates wurde die Revision der sog. „Kirchenarti-
kel", Art. 67—71 der kantonalen Verfassung, in erster
Lesung beraten und glücklich durchgeführt. Wir heben
aus der kirchenpolitisch interessanten Debatte das Wich-
tigste heraus nach dem Berichte 'des „Aarg. Volksblatt".

Art. 67 lautet nach der Fassung der Kommission:
„Die Ausübung religiöser Handlungen ist innerhalb

der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung gewährleistet.
Die Konfessionen ordnen ihre Angelegenheiten selb-

ständig unter Aufsicht des Staates. Die vom Staate
anerkannten christlichen Konfessionen, nämlich die
evangelisch-refonmierte, die römisch-katholische und die
christkatholische Konfession haben sich als kantonale
Landeskirchen öffentlich-rechtlich zu organisieren unter
Beobachtung der Vorschriften, die in den Artikeln 68 bis
71 aufgestellt sind. Diese ihre Organisationen bedürfen
der Genehmigung des Grossen Rates, die ihnen zu erteilen
ist, wenn sie nicht gegen Vorschriften der Bundesverfas-

sung und der kantonalen Verfassung Verstössen."

7"mz/zzz/zg ozAr z'/zDmszv^s Vtf/Tzzzï/zzzs zwzsc/zzvz Staat
zzzzzt K6r/z£?

Die SozzatzstzTz vertreten das „amerikanische System"
der vollständigen Trennung von Kirche und Staat. In
ihrem Namen sprach Nationalrat Dr. A Sc/zmzVt. Nach
ihm sollen die Landeskirchen ihre Angelegenheiten wie
eine Genossenschaft auf dem Wege des Privatrechtes ord-

nen; die Kirche wäre somit selbständige Genossenschaft
im Sinne des Zivilrechtes. Dr. Schmid empfiehlt diese

Neuerung, weil sie nicht nur im Interesse des Staates, son-
dem auch im Interesse der Kirchen liege; Redner will sich
im übrigen nicht weiter aussprechen, da die Meinungen
ja schon gemacht seien.

Lzzsz/zzz- (BBp.): Im Grunde genommen handelt es

sich hier um die Frage der Steuerkompetenz. Dr. Schmid

widerspricht: es handelt sich um die Abschaffung der

Landeskirchen; die Oberaufsicht soll dem Staat belassen

werden.

AAs/z/zz/zzzz/zg: Mit allen bürgerlichen gegen die sozia-

listischen Stimmen wird dieser Artikel a/zg£/zo/zz/zzéfz und
der Gez/azzA? der Trezzzzzzzzg verwar/ezz. *

Ar/. 65 liegt in folgender Fassung vor:
„Oberstes Organ jeder Landeskirche für ihre landes-

kirchlichen Angelegenheiten im algemeinen und den Erlass
ihrer Organisation im besondern ist ihre aus Geistlichen

und Laien bestehende Synode. Diese Synode ernennt aus

ihrer Mitte als vollziehendes Organ den Synodalrat.

Die Landeskirchen gliedern sich wiederum in die aus

den Kirchgenossen ihres Gebietes bestehenden Kirch-
gemeinden. Als vollziehendes Kirchgemeindeorgan wählt

jede Kirchgemeinde aus der Mitte der Gemeinde die Kir-
chenpflege.

Zur Errichtung neuer Kirchgemeinden bedarf es eines

Dekretes des Grossen Rates. Es wird erlassen, wenn das

Bedürfnis nachgewiesen und das Vorhandensein der Mit-
tel dargetan ist.
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Die Mitglieder der Synoden werden von den Kirch-
gemeinden gewählt. Auch die sich zu der Konfession einer
Landeskirche bekennenden freien kirchlichen Genossen-
schaffen nehmen an der Wahl teil.

Bei den zwei grossen Landeskirchen, der reformierten
und der römisch-katholischen, entfallen uuf 500 oder we-
niger Angehörige 1 Mitglied, auf 500 bis 2000 Angehö-
rige 2 Mitglieder, auf 2000 bis 3000 Angehörige 3 Mit-
glieder und von 3001 Angehörigen für je ein weiteres
Tausend ein weiteres Mitglied. Bei der kleinen christkatho-
lischen Landeskirche entfallen auf: 300 oder weniger An-
gehörige 1 Mitglied, auf 3—700 Angehörige 2 Mitglieder,
uuf 700 bis 1400 Angehörige 3 Mitglieder, auf 1400 bis
2500 Angehörige 4 Mitglieder.

Den Landeskirchen ist freigestellt, das Stimmrecht in
kirchlichen Angelegenheiten und die Wahlfähigkeit in die

Synode auch Ausländern zu erteilen, die mindestens 5

Jahre in der Schweiz sich aufgehalten haben."

Dâ6afA «6«r z/ös Frazz£/zsfz//z/zzr£z:/zf zz/zzi! r/ig /Az:/zA zAr
Azzs/ö'zzzAr.

(soz.) tritt für das unbeschränkte Stimm-
recht i-ind Wahlrecht der Ausländer und das Frauenstimm-
recht in kirchlichen Angelegenheiten ein. Es seien ja vorab
die Frauen, die in die Kirche gehen, sie vor allem beküm-

imern sich um diese Dinge, sie auch müssen die Kinder
vorbereiten auf die kirchliche Lehre. S/zzzzzArflf /sAr will
der Vorschlag von Hoffmann betreffend Frauenstimmrecht
nicht behagen; keine Synode trete in bedeutendem Masse

dafür ein. Aöfzo/zaAöf Dr. P. AW (BBp.) : Das Weib soll
in der Politik wie in der Kirche schweigen! Redner ist ge-

gen jedes Stimmrecht der Ausländer, wir wollen unser
Land so unabhängig als möglich bewahren.

P/r. /Czzzz/zzzzzzzzz (kath.-kons.) : Unsere Fraktion erach-

tet das Frauenstimmrecht als grundsätzliche Frage und
lehnt es ab und zwar vom naturrechtlichen wie vom sozia-
len Standpunkt aus. Die Geschichte der rechtlichen Stel-

lung der Frau ist eine wahre Leidensgeschichte, das eine

mal gab man ihr zu wenig, das andere mal zu viel Recht.

Heute muss die Parole lauten: die Frau rnuss der Familie
und dem Heim erhalten, resp. zurückgeführt werden; das

ist die Aufgabe des Staates, die Frau wieder dahin zu

stellen, wohin sie gehört. Es ist nicht wahr, dass nur die

Frauen Interesse für die Kirche haben, wenigstens in der

katholischen Kirche ist das nicht der Fall; wenn wir aber

der Frau für die kirchlichen Angelegenheiten das Stimm-
recht geben, tun wir ihr absolut keine Ehre an. Der Kon-

Sequenzen wegen heisst es auch hier: principiis obsta!

wehret den Anfängen! SzTziA/zp (fr.) betont, dass das

Frauenstimmrecht in kirchlichen Angelegenheiten im

Grunde genommen auch ein politisches Recht sei. Nachdem

Zürich und Basel das Frauenstimmrecht in der Kirche ab-

gelehnt haben und zwar wuchtig, soll nicht der Kanton
Aargau den Lehrplätz für dieses Experiment abgeben. Dr.
A Sz:/zzzzzz7 (soz.) legt Wert darauf, dass in der Verfassung
nur die Möglichkeit dieses Stimmrechtes aufgenommen
werden solle, die Synoden können ja dann noch machen,

was sie wollen. Die Frauen beschäftigen sich heute schon

innerlich sehr mit der Wahl des Pfarrers; es ist heute gar
nicht möglich, die Frau der Fabrik fern zu halten. Also

geben wir ihr auch die Rechte und schaffen wir für sie

Schutzgesetze. Dr. /(zA/zAr (kath.-kons.) spricht für das
Stimmrecht der Ausländer. Wir dürfen Kirche und Staat
in diesem Punkte nicht verwechseln oder auf die gleiche
Stufe stellen: kirchlich ist die Assimilierung viel schneller
da, der Fremde ist in der gleichen Kirche immer sofort
zuhause; die Pflichten sind für die Ausländer auch die
gleichen, folglich sollen die Rechte auch die gleichen sein.
Was das kirchliche Frauenstimmrecht angeht, so ist Dr.
Küchler überzeugt, die Frauen selbst wollen es nicht er-
halten. P/r. Pa/mz'r (kath.-kons.) weist bezüglich der
Rechte der Ausländer auf die Universalität der Kirche
hin, die keine Landesmarken kennt. P/r. PAAz7zzr (evang.
Volksp.) bekennt sich als Freund des kirchlichen Frauen-
Stimmrechtes. Er meint ferner: auch in der protestantischen
Kirche gehen die Männer zur Kirche, wenn ihnen etwas
geboten werde. Den Ausländern sollte man das Stimm-
recht nicht vorenthalten; gerade so werden wir sie mit un-
serem Volke assimilieren. P/r. Da«//na/m bemerkt Dr.
Schmid gegenüber, dass hier nicht der Ort sei, darüber zu
disputieren, wie die Frau aus der Fabrik herausgeführt
werden könne. ATz/zozzöAaf Dözz/zzö/z/z spricht sich gegen
das Ausländerrecht und gegen das Frauenstimmrecht aus:
die Frauen werden ja ohnehin immer männlicher und die
Männer immer weiblicher. Dr. Po/Arg (fr.) verlangt be-

treffend der fünf Jahre Wartezeit vor der Erteilung des

Stimmrechtes an Ausländer eine präzisere Redaktion: die
betreffenden Ausländer müssten 5, besser 10 Jahre an-
dauernd im Kanton sich niedergelassen haben.

A6s/zzrz/zzzzzzg.-

Stimmrecht der Ausländer: Der Rat
stimmt mit 63 gegen 44 Stimmen für eine Wartezeit von
10 (und nicht 5) Jahren.

Das F r a u e n s t i m m r e c h t wird mit grossem
Mehr verworfen.

A/zer/A/zzzzz/zg zAr AVz7z/A/zzzz //z<?z?A>gz'sz:/zezz Pnz/zzzzgzzz
dzzrc/z zA/z Staat.

Art. 69 lautet in der Vorlage:
„Die Wahl der Geistlichen der Landeskirchen erfolgt

in den Kirchgemeinden durch die Kirchgenossen.
Um die Wahlfähigkeit zu erhalten, haben sich die

Geistlichen über eine Maturitätsprüfung auszuweisen, die
den eidgenössischen Vorschriften entspricht und ebenso

über die zAzzr/z ztA 7A/zörzA/z z/zr^r Pozz/cssz'ozz ö/zgeorzt-
zzeAzz PAzzA>gzsz:/Azz Pzvz/zzzzgtfzz. Für die Bistumsverhält-
nisse der katholischen Landeskirchen bleiben die inter-
kantonalen Uebereinkünfte vorbehalten. Die Vertretung
des Staates in der Diözesankonferenz des römisch-katho-
lischen Bistums Basel wird durch Abgeordnete der rö-
misch-katholischen Synode besorgt. Die Beeidigung des

Bischofs findet vor den Abgeordneten des Regierungsrates
statt."

/sAz* (fr.) weist auf die grosse Aenderung hin, die im
Ausfall der bisherigen staatlichen Theologenprüfung
liegt; er macht auf das grosse Interesse aufmerksam, das

auch der Staat an gut vorgebildeten Geistlichen hat.
PzzzAsAz* (kath.-kons.) will die Wahlfähigkeit durch

das Adjektiv „staatliche" ergänzt wissen; ferner sollte das

Recht und die Pflicht des Staates, gegen unbotmässige
Geistliche vorzugehen, genau umschrieben werden; es gibt
da Fälle, wo der Staat der Kirche tatsächlich sein bra-
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chium saeculare leihen muss. /ster weist auf die Bundes-

Verfassung hin, durch die die Frage bereits geregelt ist.
Röfi/zster verlangt trotzdem für die zweite Beratung eine

Ergänzung nach dieser Seite hin.
Der Artikel bleibt sonst unbestritten.

zlrf. 70 lautet:
„Die Kirchgemeinden können für ihre kirchlichen Be-

dürfnisse nach Massgabe des staatlichen Steuergesetzes
Steuern erheben.

Den Synoden steht das Recht zu, von ihren Kirchge-
meinden einen Teil der Kirchensteuer, die diese jeweilen
erheben, für die allgemeinen Bedürfnisse ihrer Landes-
kirche einzuziehen. Dieser den Synoden abzuliefernde Teil
von jeder Kirchgemeindesteuer soll aber den Betrag einer
einfachen Fünftelsteuer im Jahr nicht übersteigen.

Steuerpflichtig sind in den Kirchgemeinden die Kir-
chenangehörigen und zu einem verhältnismässigen Teil
auch diejenigen Personen, die nicht für sich, aber ihre
Familie die Dienste der betreffenden Kirche in Anspruch
nehmen.

Ueberdies sind steuerpflichtig die juristischen Per-

sonen mit wirtschaftlichem Zweck, die in der Einwohner-
gemeinde, in der sich die Steuer erhebende Kirchgemeinde
befindet, ihren Sitz haben. Sie entrichten der Kirchgemeinde
denjenigen Bruchteil einer Steuer, der dem Verhältnis ent-

spricht, in dem die Seelenzahl der Kirchgemeinde zur See-

lenzahl der Einwohnergemeinde steht, in keinem Fall aber

in einem Jahre mehr als eine halbe einfache Gemeinde-

Steuer ausmacht.
Nicht steuerpflichtig sind die öffentlich-rechtlichen

und kirchlichen Körperschaften."

RzVcMfi/zfi Etesteßmz/zg fiter AMfi/zgfisrf/sfi/zß/tezz.

Dieser Artikel 70 ist neu. Er entfesselte eine heftige
Diskussion. Als Hauptgegner der Besteuerung der Aktien-
gesellschaften zu kirchlichen Zwecken trat Dr. R. AW
(Bauern- und Bürgerpartei) auf. Er könne nicht begreifen,
dass die „herz-, seelen- und konfessionslosen Aktiengesell-
Schäften" zu dieser Steuer herangezogen würden. Sie sei

ein unerträglicher Zwang (für die „seelenlosen" Aktien-
gesellschaften? vielleicht eher für die am Gelde hängenden
Aktionäre und Verwaltungsräte, wie z. B. Dr. Abt! Die
Red.), da diese Gesellschaften „nicht aus der Kirche aus-
treten könnten". Die Aktiengesellschaften müssten mit-
unter Steuern bezahlen für Geistliche, die sie mit allen
Mitteln bekämpften. (Die Aktiengesellschaften seien mit
Steuern wahrhaftig genug gesegnet (und mit Dividenden?
D. Red.). Im Laufe der Diskussion erhitzte sich Dr. Abt
immer mehr. Nach dem Bericht des „Aargauer Volks-
blatt" sagte der aargauische Mephisto:

„Ich anerkenne die Bedeutung der Kirche als Kultur-
faktor; der Religion ist die Grundlage der Moral, die Mo-
ral die Grundlage des Staates. Aber trotzdem bin ich ge-

gen diese Besteuerung. Vielleicht bin ich von Vorurteilen
befangen, mag sein. Diese Besteuerung kommt mir aber
als eine unnatürliche Rechtshandlung vor. Wie fürchter-
lieh ekelhaft kann einen ein solcher Geistlicher anöden
ein katholischer • wie ein protestantischer. Und haben wir
nicht Ragazianer! Und diese sollen die Aktiengesellschaf-
ten durch ihre Steuern unterstützen! Würden sie damit
nicht die Schlange am eigenen Busen nähren?! Im übrigen

bedauere ich (Dr. Abt), dass die Gläubigen die Geistlichen
nicht besser halten und aussteuern; es gibt Geistliche, die
wahre Hungerlöhne beziehen."

Sogar der eigene Fraktionsgenosse Z.wsfi/ter von der

Bauern- und Bürgerpartei sah sich veranlasst, diesen Aus-
fall Abts gegen die (Geistlichkeit zurückzuweisen. „Religion
muss sein."

Die Freisinnigen traten geschlossen gegen die Be-

Steuerung der Aktiengesellschaften auf. Die Sozialisten
machten mit den Freisinnigen gegen die Kirche mit, wenn
auch z. T. aus andern Motiven. Ihr Hauptwortführer Z>.
A Sc/z/nzü! führte aus:

„Es tut mir leid dass ich in dieser Frage mit Dr. Abt
einig gehen muss; die Motive sind jedoch bei ihm und
bei mir verschieden. Wir Sozialisten haben kein Mitleid
mit den seelenlosen Aktiengesellschaften; dass diese für
den Staat und die Allgemeinheit bluten sollen, ist nicht
mehr als recht und selbstverständlich; sie aber zu konfes-
sioneller Steuer heranziehen, ist sinnlos. Diese Gesell-
schatten sollen so die Arbeiter bezahlen, dass diese den
Pfarrer erhalten können. Mit dem gleichen Rechte könnte

man von den Aktiengesellschaften die Armensteuer bezie-

hen. Die Konfessionen sollten aus eigenem Freiheitsdrang
auf diese Steuer verzichten, denn ir<?/zzz dte /U/tezzgesrf/-
sc/zß/tezz Ste/zmz öfizß/zte/z, wo/te/z szte ßßfi/z /zfi/rfztezz. Wenn
ich (Dr. Schmid) einer Landeskirche angehörte, wollte ich
es nicht, dass diese Kirche von diesen Gesellschaften un-
terstützt würde."

(Den kath.-kons. Standpunkt verfocht Dr. Mrf/z's/?ßfi/z:
Die Besteuerung ist ein Postulat der Gerechtigkeit. Die
Aktiengesellschaften werden nicht besteuert, weil sie pro-
testantisch oder katholisch wären. Aber ihre „Seelenlosig-
keit" hindert sie nicht, vom Kulturfaktor Kirche zu pro-
fitieren und indirekt die Dienste der Kirche zu beanspru-
chen. Es kann den Aktiengesellschaften nicht gleichgültig
sein, welcher Geist in den Arbeiterfamilien herrscht. Die
religiöse und moralische Erziehung kommt in erster Linie
von der Kirche, nicht nur von der Schule, für die die Ak-
tiengesellschaften ohne weiteres Steuern bezahlen, wie
auch für andere Staatszwecke. Eine Doppelbesteuerung
liegt nicht vor. Andere Kantone haben die Besteuerung
der Aktiengesellschaften auch; Rekurse wurden vom Bun-

desgericht abgewiesen.
Schliesslich wurde der Artikel angenommen. Aber

nur mit 4 Stimmen Mehrheit und es war eine Zufallsmehr-
heit, da sehr viele Sozialisten nicht im Saale waren. Es

ist also mehr als zweifelhaft, ob der Artikel 70 auch die

zweite Lesung passieren wird, weil es hier eben um den

eigenen Geldsack geht. Das „Aargauer Volksblatt" stellt
fest, dass die ideale Frage der Revision der Kirchenartikel
sehr vielen Ratsmitgliedern vollständig gleichgültig blieb.
Vom Regierungstisch wurde darüber überhaupt kein Wort
verloren. Es wäre also psychologisch irrig, die gute Be-

handlung, die den Kirchenartikeln im Aargauer Grossen

Rat im allgemeinen zu teil wurde, etwa auf das grössere
„religiöse Bedürfnis" oder die Zunahme der Toleranz zu-
rückzuführen. Toleranz ist da vielmehr gleichbedeutend
mit Indifferenz. — Die im Artikel 70 vorgesehene Zentral-
Steuer wurde auf einen Zehntel herabgesetzt. Schliesslich
wurde der letzte der „Kirchenartikel", Art. 77, ohne Aen-

derung wie folgt angenommen:
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„Die Landeskirchen und Kirchgemeinden verwalten
ihr Vermögen und ihre Einkünfte selbständig, jedoch un-
ter Aufsicht des Staates -und gemäss den Verwaltungs-
grundsätzen, die für öffentliches Gut und öffentliche Ein-
künfte Geltung haben.

Zu andern Zwecken als denen der Kirchgemeinde
und ihre kantonale Landeskirche selber dürfen das Ver-
mögen und die Einkünfte nicht verwendet werden.

Die bisherigen finanziellen Leistungen des Staates an
die Landeskirchen sind, wo sie auf Rechtsansprüchen be-

ruhen, abzulösen." V. v. E.

Heroismus eines Priesters.
Schon als junger, eifriger Vikar an der Kirche St. Geor-

ges in Paris inspirierte Abbé Henry d'Orgeval François
Coppée zu einer Priestergestalt seines berühmten Romans

„La bonne souffrance". Der Abbé wirkte seither 25 Jahre
als Diözesanmissionär. Er war einer der beliebtesten Pre-

diger der Weltstadt. Als freiwilliger Feldgeistlicher machte
er den Kireg mit. Von Soldaten und Offizieren ob seines
Mutes und seiner Aufopferung verehrt und bewundert,
-wurde er mehrmals in den Tagesbefehlen zitiert und mit
dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet. Mit gebroche-
ner Gesundheit kehrte Abbé d'Orgeval aus dem Felde zu-
rück. Er glaubte nicht mehr in der Pariser Seelsorge sich
nützlich betätigen zu können, umso weniger, da er schon
51 Jahre alt ist. Am 20. Oktober letzten Jahres legte er
nun in der Kongregation vom Heiligsten Herzen die Pro-
fess ab. Zahlreiche geistliche Freunde aus dem Pariser
Klerus wohnten der ergreifenden Feier bei. Sie griff ans
Herz, denn Abbé d'Orgeval hatte den heroischen Ent-
schluss gefasst, die ihm noch übrig bleibenden Priester-
jähre S^/sorgg Mr Awssä/z/ge/z zu weihen. Vor kur-
zem hat er sich in Marseille nach der Aussätzigenkolonie
von Taiti eingeschifft.

Errichtung einer römisch-katholischen
Kirchgemeinde Aarau.

Der aargauische Regierungsrat unterbreitet dem Gros-
sen Rat folgenden Dekretsentwurf:

Der Grosse Rat -des Kantons Aargau, auf Grund der
Art. 67 und -ff. der Staatsverfassung, beschliesst: Es wird
eine römisch-katholische Kirchgemeinde Aarau errichtet;
sie uimfasst die Angehörigen der römisch-katholischen
Konfession der Stadtgemeinde Aarau und der übrigen
Gemeinden des Bezirks Aarau, ferner -der Gemeinden Hol-
ziken, Schlossrued und Schottland des Bezirks Kulm und
der Gemeinden Attelwil, Kirchleerau, Mooslerau, Reitnau,
Staffelbach und Kölliken des Bezirks Zofingen.

Die neue Kirchgemeinde gehört zum Kapitel Mel-
lingen.

Die neue Kirchgemeinde übernimmt auf den Tag des

Vollzugs dieses Dekretes das Vermögen der bisherigen
römisch-katholischen Genossenschaft Aarau, deren Aktiven
am 31. Dezember 1923 Fr. 2145.72 und deren Passiven
Fr. 4000 betrugen; ferner übernimmt sie die Verwaltung
des Jahrzeitenfonds -im Betrage von Fr. 25,700.

-Der Jahr-zeitenfonds ist besonders zu verwalten; aus

seinen Erträgnissen sind vorab die Messestipendien an den

Pfarrer zu bezahlen; der Rest ist alljährlich der Kirch-
gemeinde zuzuweisen.

Die Kirchgemeinde steht bezüglich der Benützung
der römisch-katholischen Kirche zu St. Peter und Paul in
Aarau und deren Zubehörd-e (Paramenfe usw.), sowie be-

züglich der Benützung der Pfarrhäuser in einem beson-
dem Vertragsverhältnis mit dem Bau- und Garantiekomitee
als Eigentümer dieser Gebäude.

Der Kirchgemeinde liegen folgende Leistungen ob:

a) Besoldung des Pfarrers; b) Besoldung weiterer Geist-

liehen, des Sigristen, des Organisten und allfällig weite-

rer Angestellten; c) Bestreitung der ihr nach dem Vertrag
mit -dem Bau- und Garantiekomitee zufallenden Ausgaben;
d) Bestreitung der übrigen Kultusbedürfnisse.

Zur Deckung dieser Ausgaben sind, soweit freiwil-
lige -Gaben und Erträgnisse aus Stiftungen nicht ausrei-

chen, -die nötigen Steuern zu erheben.

Totentafel.
Canonicus Wnzmz KramM/z/ am Chorherrenstift zu

ist in der Morgenfrühe des 24. Februar nach lan-

gen, schweren Leiden aus diesem Leben geschieden. Mit
ihm ist eine der markantesten Persönlichkeiten des religiös-
politischen Lebens in den letzten 50 Jahren vom Schau-

platz irdischen Lebens und irdischen Kampfes abgetreten.
Er hat das dankbare Andenken der Nachwelt verdient,
für die er Jahrzehnte lang unbeirrt durch -Gunst oder Un-
gunst die Grundsätze christlicher Wahrheit verfocht. Er
war zu Pfaffnau geboren am 13. November 1836 aus
-einer braven Bauernfa-milie, die vor Jahrhunderten aus
dem bernischen Emmental eingewandert war und über
200 Jahre mit dem Sigristenamte auch den Besitz dessel-

ben Heimwesens sich wahrte. Der Knabe besuchte -die

Primarschulen in Pfaffnau, dann, weil das benachbarte
St. Urban den Stürmen des J-ahres 1847 zum Opfer ge-
fallen war, die Klosterschule des Klosters Mariastein, wo
er -auch -der Ordensfamilie beizutreten verlangte und ins
Noviziat eintrat. Es war indessen nicht sein Beruf; so

setzte er seine Studien fort, unterbrach sie aber noch ein-

-mal, um in Mariastein einige Zeit als Lehrer für Latein
und Griechisch zu wirken. Seine theologische Ausbildung
erhielt Kreienbühl zu Freiburg i. Br. und in Luzern und
dann im Seminar zu Solothurn. 1864 empfing Kreienbühl
zu Solothurn durch Bischof Eugenius Lachat -die Priester-
weihe. Er kam zuerst -als Vikar nach Ruswil, dann als

Kaplan und Lehrer an die Stiftsschule zu Luzern und bei

Anlass der Erweiterung der Lateinschule in Sursee z-u

einem Progymnasium mit'angegliederter Realschule wurde

er zum ersten Rektor dieser Lehranstalt gewählt. Er war
ein tüchtiger, anregender Lehrer, ein vorzüglicher Kenner
der alten Sprachen. Er hatte Sinn und Verständnis für
Poesie und rednerischen Schwung in Wort und Schrift:
davon zeugen seine eigenen Erzeugnisse und die Freude,
welche die Leistungen seiner Studentenvereinsfreunde,
eines Franz F-urger und Plazidus Plattner bis in seine al-

ten Tage in ihm hervorriefen. In Sursee kam er zuerst in
aktive Berührung mit dem politischen Leben, da lernte

man seine vorzüglichen Eigenschaften schätzen. 1871

stellte man ihn als ersten Redaktor an das an Stelle der

„Luzerner Zeitung" neu erscheinende „Vaterland". Da
hat er während der bösen Kulturkampfzeit zwölf Jahre
unerschrocken und unermüdet auf der Bresche gestanden.
Aber -die geistigen und leiblichen Anstrengungen dieser
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Periode blieben nicht ohne Wirkung auf seine sonst eiserne
Konstitution: er inusste 1883 sich auf eine Stiftskaplanei
im Hof zurückziehen, um da wieder neue Kräfte zu sam-
mein. Die Ruhe war indessen nicht eine vollständige:
Kreienbühl redigierte von 1883 bis 1891 das „Luzerner
Volksblatt", in dem er nun seine streng föderalistischen
und grundsätzlichen Anschauungen zum Ausdruck brachte.
1894 wurde er an Stelle des zum Propst erhobenen Herrn
Duret zum Chorherrn gewählt; von .da an gehörte ein
grosser Teil seiner Zeit und Arbeit den Verwaltungs-
geschähen, immerhin nicht ausschliesslich, und als nach
dem Weltkrieg die geheimen Mächte die ganze Welt
sich zu unterwerfen drohten, da griff er aufs neue
zur Feder und stellte seither besonders dem „Morgen"
seine publizistische Mitarbeiterschaft zur Verfügung.
Er liebte es, die Auswirkung der christlichen und
antichristlichen Grundsätze im öffentlichen Leben zu
verfolgen und Personen und Tatsachen nach die-

sem Masstabe zu beurteilen. Diese erneute Tätigkeit
des mehr als achtzigjährigen Mannes hat auch viel
Anerkennung gefunden; besonders kam die Bewunderung
•und Hochschätzung zu lebendigem Ausdruck bei Anlass
seines 86. Geburtstages im November 1922. Leider ist
über dieses schöne Bild in den letzten Wochen ein Schat-
ten gezogen, welcher der administrativen Arbeit des Viel-
beschäftigten entstammte. Der greise Chorherr litt daran-
ter in den letzten Wochen unsäglich. Es war für ihn eine
schwere Prüfungs- und Läuterungszeit. Möge sie ihm den

Weg zum ewigen Heile eröffnet haben.
R. I. P. Dr. F. S.

Einladung
zur Sitzung zAr St. 77z0/zzös-Z1£zzzA/zzA am Feste des hl.
Thomas, Sö/nsfag, zA/z 7. yMürz, nachm. 2 Uhr, im gros-
sen Saale des Priesterseminars. 7>a£/özzzA/z:

1. Eröffnungswort des Präsidenten.
2. Referat von Hochwürden Dr. Karl Bor. Lusser O.

S. B., Professor am Kollegium Karl Borromäus in

Altdorf: Die Theorie von Materie und Form, die
Grundlage der aristotelisah-thomistischen Philosophie;
die Anwendung der Theorie in der modernen Natur-
Wissenschaft. Das Co/zzz'Ad.

Rezensionen.
Tri« zzézzés Afz'ssz'o/zswgö/z. Der päpsf/A/A Vera/z z/es

/z/. AposA/s Pe/rzzs für Heranbildung eingeborener Prie-
ster in den Missionsländern gibt nun auch für'die deutsch-
sprachige Schweiz ein eigenes Organ heraus unter dem
Titel „Der ez7z/zez/zzzse/ze Przes/er zzz z/ezz TfzsszozzsAizzzAr/z".
(Sankt Paulusdruokerei, Freiburg. Abonnementspreis pro
Jahr Fr. 1.—.) Die Schriftleitung wird von HHrn. Prof.
Thomas Fässler, Kollegium Maria Hilf, Schwyz, besorgt.
Das Organ veröffentlicht Mitteilungen über den Schwei-
zerischen Zweig dieses wichtigen Missionswerkes, bringt
Briefe aus den Missionsgebieten betreffend die Wirksam-
keit der eingeborenen Priester u. a. m. Es sei den Missions-
freunden bestens empfohlen!

Licht oder Irrlicht? Widerlegung der grössern
Irrtümer moderner Sekten. Von Dr. Karl Graf, Mün-
chen. Paulus-Verlag, Graz, Karmeliterpl. 5. (Jede Folge
umfasst ungefähr 30 S. und kostet etwa 15 Rp.) Die
zweite Folge wendet sich gegen die Baptisten, die Me-
thodisten und die Neu-Apostolische Gemeinde und gibt
eine treffliche Widerlegung dieser drei Sekten. Gegen-
wärtig dürfte aber in der deutschen Schweiz zur Massen-
Verbreitung eher die erste Folge sich empfehlen, welche
gegen die Adventisten und gegen die Ernsten Bibel-
forscher gerichtet ist. A. S., Kpl.

Waltende Vorsehung im Werden des Weissen
Kreuzes. Das 35 Seiten umfassende Schriftchen, das im
Paulus-Verlag, Graz, erscheint, gibt über die Tätigkeit
des „Weissen Kreuzes" (Kathol. Innere Mission, Sittlich-
keitsbewegung, Gasthausreform und ähnliche Bestreb-
ungen befriedigenden Aufschluss. S.

«w Alle in der „Kirchen-Zeitung" ausgeschriebenen
oder rezensierten Bücher werden prompt geliefert von

RÄBER & CI E„ LUZERN.
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Voranzeige.

Weltschau des Katholizismus
Illustrierte Zeitschrift der Vatikanischen Missionsausstellung

Amtliche deutsche Ausgabe.

Diese im direkten Auftrag Sr. Heiligkeit des Papstes Pius XI. erscheinende
Zeitschrift soll ein sorgfältig ausgearbeitetes Bild der Vatikanischen Missions-Aus-
Stellung geben und nicht nur in religiöser, sondern auch in wissenschaftlicher und
künstlerischer Hinsicht eine genaue Darstellung geben von der Verbreitung der
katholischen Kirche.

_Das Werk, das im Zwischenraum von ungefähr 14 Tagen in 26 reich iliu-
strierten Heften, im Umfang von je 32 Seiten (Format 25X32 cm) erscheint, bringt
in jedem Heft überaus wertvolles Bildermaterial.

Preis pro Heft Fr. 2.50

Verlangen Sie Probeheft und Prospekt. Zusendung erfolgt sofort nach Er-
scheinen.

Buchhandlung Räber & Cie., Luzern.
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MeSkönndien u. Men
in Glas und Metall,
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Weihwasserbecken

Weihwasserkessel
finden Sie in grosser Aus-
wähl preiswert bei

Kirchenariikel u. Devotionalien

1,81.
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Für die

Bücherei des Priesters
Sendschreiben Unseres Heiligsten Va-

ters Pius XL über das allgemeine Ju-
biläutn des Heiligen Jahres 1925.
Ankündigung und Apostolische Konstitutio-
nen. Autorisierte Ausgabe. Latein, u. deut-
scher Text. G.-M. 1.50

Die Botschaft vom Oottesreich. Von
//graa/z« AfacAe/TZza/z/z, S. J. Mit Titelbild.
In Leinwand G.-M 2.20. (Neues Leben.
Ethisch-] eligiöse Darlegungen. II. Buch.)
Die Seele der Ausführungen ist das grosse Ge-
setz der Liebe von Mensch zu Mensch, das nicht
nur in allgemeiner Zusammenfassung, sondern
ganz konkret vor allem auch die ehelicheGemein-
schaft, die völkische Gemeinschaft und die Ge-
meinschaft derVölker umgreitt. EsisteineEihik
von innen heraus, die vor allem die Gesinnung
der Menschen erfasst und das Seiigkeitsmotiv
aufs innigste mit dem Leidensmotiv durchwebt.

Der Brautunterricht. Eine praktische An-
leitung für den Seelsorgsklerus. Von Dr.
Aß/"/ 1 G.-M ; in Leinwd. 2 G.-M.
Dieser Brautunterricht sucht den Anforderun-
gen der Gegenwart gerecht zu werden, um
die Brautleute einerseits mit Freude an der
Vater- und Mutterwürde und mit Hochachtung
vor ihnen, anderseits auch mit ernstem
Verantwortungsgefühl in der Auffassung der
ehelichen^PflichteniZU erfüllen.

Die Väterlesungen des Breviers. Ueber-
setzt, erweitert und kurz erklärt von .4/Aa-
/zas/MS IAA/zvs/g' o. S. B. Erste Abteilung :

Winterteil. Mit einer Einführung. G.-M.
4.80; in Leinwand G.-M. 6.20. (Ecclesia
orans. XIII. Band
Zunächst als praktisches Hilfsmittel fürdasBre-
viergebet gedacht, kann diese Ausgabe als litur-
gisches Betrachtungsbuch und als Stoffquelle
für die Predigt eine Führerin zu den erhaben-
sten Aeusserungen altchrisilich-christozentri-
scher Geistigkeit werden. Auch dem vielbe-
sehäftigten Priester können die „Väterlesun-
gen" das Breviergebet wieder lieb machen, weil
sie ermöglichen, das Stundengebet zu einer
Befruchtung der andern priesterlicheu Tätig-
keiten werden zu lassen.

Die Evangelienzitate des hl. Irenäus.
Nach Ueberlieferung und Textart untersucht.
Von Dr. /A/Zz?z//77 /<>«//. 4 G.-M. (Bib-
lische Studien XXI. 4.)
Der Verfasser macht einen Anfang zur Klärung
der Väterlesungen, indem er an Irenäus das
Beispiel einer einheitlichen und sorgfältigen
Bearbeitung des gesamten reichen Quellenma-
terials, insbesondere de3 lateinischen und (zum
ersten Male) des armenischen Textes bietet.
Im Rahmen der neutestamentlichen Textge-
schichte und besonders der Erforschung der
Vätertexte stellt die Schrift einen bedeutsa-
men Schritt nach vorwärts dar,

Handbuch der katholischen Dogmatik.
Von yWa//A/as Sctefevz. 4 Bände.
Unveränderter Neudruck.

I. Band: 16 G.-M.; in Leinwand 19 G.-M.
II. Band: 16 G.-M.; in Leinwand 19 G.-M.

III. Band: 17 G.-M.; in Leinwand 20 G.-M.
IV. Band: 16 G.-M.; in Leinwand 19 G.-M.

Handbuch der allg. Kirchengeschichte.
Von /osif/zA A«n//«a/ Azrç^a/vy/Az?/-. Neu
bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. /oAa/z/z Pe/zv
Af/wA. 4 Bände. Mit drei Karten. Sechste,
unveränderte Auflage. Mit Nachträgen.

I. Band: 13 G.-M.; in Leinwand 16 G.-M.
II. Band: 13 G.-M.; in Leinwand 16 G.-M.

III. Band: 14 G.-M.; in Leinwand 17 G.-M.
IV. Band: 13 G.-M.; in Leinwand 16 G.-M.

Sonderdruck der Nachträge des 1.—4. Bandes
(zur Ergänzung früherer Aufl.) 3 G.-M.

Praelectiones dogmaticae. Auetore CA/7-
sA'a/zo AscA S. J. 9 tomi.

Tomus II; ZA ZAo a/zo seaz/zzfa/zz /za/«raffz.
ZAZAo /rz/zo sz?ca/zz7«m/;zyso/zas. Tractatus
dogmatici. Editio quinta et sexta. 9 G.-M.;
in Halbleinwand G.-M. 10.40

Cursus philosophicus in usum scholarum.
6 partes.
Pars I : Logz'c«. Aiictore Caro/o Zr/cA

S. J. Editio sexta emendata. G.-M. 4.50;
in Leinwand 6 G.-M.

Die Stunde des Kindes. Kinderpredigten.
Herausgegeben von Aar/ Dor/zz?/". 4. und
5. Tausend. G.-M. 4.40; in Halbleinwand
G.-M. 5.80
Nicht nur Prediger, auch Eltern, Lehrer und
Erzieher sollen den Geist dieser Ansprachen
in sich aufnehmen. So mag der göttliche Kin-
derfreund mit den Kleinen geredet haben, in
ihrer Sprache, in ihrer Vorstellungswelt, mit
ihrer Heiterkeit, und doch sie emporhebend
ans Herz d9s himmlischen Vaters.

Eine moderne deutsche Mystikerim
Leben und Briefe der Schwester Emilie
Schneider, Oberin der Töchter vom heiligen
Kreuz zu Düsseldorf. Von Aar/ AzcAs/ä/fer
S. J. Mit sechs Bildern. 2. bis 4. vermehrte
Auflage. (4. bis 8. Tausend.) In Leinwand
G.-M. 4.80
„Es möchte uns scheinen, dass Emilie Schnei-
der eine Mission in unserem Vaterlande zu er-
füllen hat. Heute könnte eine Mystikerin, die
uns so nahe steht wie sie und uns ein so klares
Bild der Heiligkeit vorstellt, vielen eine Füh-
rerin zu Gott, eine Lehrmeisterin grosser Tu-
gend sein. Es ist darum dringend zu wün-
sehen, dass dieses Buch in möglichst viele
Häiide gelange und dass die Predigt zu diesem
Heiligenbild greife, um an ihm wiederum den
Sinn und die Begeisterung für den Heroismus
treuer Berufserfüllung zu wecken und das
Herz für Gottes Begnadigungen zu erschliesaen."

(Kirche und Kanzel, Paderborn 1924.^

Von Seele zu Seele. Briefe an gute
Menschen. Von Ater /.z/z/zz?/-/ S. J. 27. bis
36. Tausend. In Leinwand G.-M. 3.40

Von Auflage zu Auflage eilt dieses Buch. Möge
es auch weiterhin Ungezählten Lösung ihrer
Zweifel, Seelenruhe und Seelenfrieden bringen,

VERLAG HERDER, FREIBURG IM BREISGAU

Haushälterin
rüstig und tüchtig sucht Wirkungs-
kreis zu hochw. geistl. Herrn. Auf
Wunsch könnte schöner Hausrat
mitgebracht werden. Aussprüche
bescheiden. Offerten erbeten unter
C. K. an die Expedition.

Gebetbücher Räber & Cia.

Messwein
Fuc'ns-Weiss & Co., Zug

beeidigt.

erhältlich bei

Räber & Cie„ Luzern

Eine brave Tochter, gesetzten
Alters, wohlbewandert in der Koch-
kunst wie in allen Hauskaltungs-
und Gartenarbeiten, sucht Aufnahme
intern geisttiches Haus als

Haushälterin
Eintritt könnte sofort geschehen.
Lohn nach Uebereinkunft. Bestes
Zeugnis zur Verfügung. Mitteilun-
gen unter- Chiffre L. M. 4 sind zu
richten an die' Expedition der Kir-
chenzeitung.

Tabernakel
Feuer- und diebsichep II

in einlacher bis schönsler, stil-
gerechter Ausführung, KASSEN-
und MAUER - SCHRÄNKE für
jeden Bedarf, kleine KASSET-
TEN als Haustresor, in Möbel

zu plazieren, in allen Grössen

vorrätig, OPFER-KÄSTEN etc.
liefert preiswürdig in feinst. Prä-
zisionsarbeit. Beste Referenzen.

L.Meyer-Burri
Kassenbau u. Kunstschlosserei,

Luzern, Vonmattstrasse 20

Messweine
sowie

|M- and §peilien
in Tirolerweinen empfehlen

P.&J.GÄCHTER
| Weinhandlung z. Felsenburg

Altstetten, Rheintal
Beeidigte Messweinlieferanten.

I Telefon Nr, 62. Telegramm-Adresse : Felsenburg

Kunstvoll holzgeschnitzte

Kruzifixe
zu mässigen Preisen in
stets grosser Auswahl sind

zu haben bei

Räber & Cie.

I Wir ofierieren in anerkannt guter Qualität

in- und ausländische
Tischweine

als

Niessiwein
unsere selbstgekelterten

IWaadtiänder und Walliser

Setsr. Haue«*; WsiiltianälUDQ,

Bremgarten-

non P. flmbros Zflrilier. Piarrer:

Kinderglüdt!
Jngendglüdd I

Das wahre Eheglüdt!

U Himmelsgludtl
Eberls, Kälin & Cie., Einsiedels
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ADOLF BICKWIL (Sf.GaSien)
Altbekannte Werkstätte für kirchliche
Goldschmiedekunst :: Gegründet 1840

empfiehlt sich für
Neuerstellung, Reparatur, Feuervergôldung etc. etc
C223CZ3 Zeugnisse erster kirchlicher Kunstautoritäten, ckczo

Fraefei & Co.
St.Gallen

vv
Paramente, kirchl. Metallgeräte

u. s. w.

Lieferanten aller Bedarfs-

Artikel für liturgische Zwecke

Eine gründliche Einführung in die erhabene Liturgie der Kirche bietet :

Mess- und Vesperbnch der kaih. Kirche
Beiehrung Uber die Liturgie und die kirchl. Zeiten. Von P. Soengen S. J.

Deutsch u. Latein. Laienbrevier. Friedensausführung. 4. Aufl. 1126
Seiten. 2'/a cm. dick. Ganzleinenband Rotschnitt Mk. 6.75, Kunst-
leder Golschnitt Mk. 8.25, ff. Bockleder Goldschnitt Mk. 10.50.

Wer mit der katholischen Kirche liturgisch beten will, benutze
dieses inhaltsreiche Gebetbuch, das auch Belehrungen über die
Liturgie und die kirchl. Zeiten bietet. Ein Vorzug ist, dass das
Buch auch die Vespern enthält, wodurch die Anschaffung eines

besonderen Vesperbuches erspart wird.
Durch alle Buchhandlungen.

Butzon & Bercker G. in. b. H., Kevelaer (Rhld.)
Verleger des Heiligen Apostolischen Stuhles.

Bücher
zum halben Preis

zu bekommen ist jedermann er-
wünscht. Diese Vergünstigung
weist unser „Verzeichnis im
Preise ermässigter Werke" mit
330 Nummern, die jedem etwas
bieten, nach. Das Verzeich-
nis wird kostenlos abgegeben.

VERLAG HERDER FREIBURG IM BR.

MESSWEIH
Gebr. X. & E. üoigser
WEIN HANDLUNG LUZERN
Bureau: Franziskanerpl.4, Telephon 2760

9pezlalltilt in feinen Walliser, Waadtländer, Veltllner, sowie direkt Imp. Piemonteserweinen

KURER, SCHAEDLER & CIE.
in WIL, (Kanton st. Gaiien). Anstalt für kirchl. Kunst

Casein

Stolen

Pluviale

Spitzen

Teppiche

Blumen

Reparaturen

empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in

eigenen Ateliers hergestellten

Paramente

Kirchenfahnen

Vereinsfahnen
wie auch aller kirchlichen
Gefässe, Metallgeräte etc. etc.

Kelche

Monstranzen

Leuchter

Lampen

Statuen

Gemälde

Stationen

Offerten, Kataloge und Muster stehen kostenlos zur Verfügung

KollegiumMariaMl!
Schwyz

Opnasium - Handelssüiule - Tedinisdie Sdiule.
Nach Ostern deutscher Vorbereitungskurs für die Auf-

nähme in die erste Klasse obiger Abteilungen im Oktober. Eintritt
Ende April. p. 1171 Lz Das Rektorat.

„Rapidmetbodr Englisch in 30 Stunden
Die praitiidje Kenntnis her englijdjen Spradje mirb jebett Sag mid)-

tiger unb es Ijanbelt fid) fjeut^.itage nidjt metjr um bie 3rage, ob man
überhaupt ffinglijd) lernen [oü, jonbern reo unb mie man es leidjt in findet
3eit erlernt. 3)er Better ber Spe3talfct)ule für Engltfd) „IRapib" tn fluent
bat aui ffirunb jahrelanger Œriabrung ein gan3 eigenartiges 8gilem er>

iunben, bind) toeldjes jebermann in fetnem eigenen Seim mittel)"!
brieflichen Fernunterrichts

in intereiianter unb letdpiaßltcfjer 2Irt bie ertgltjdje Spradje in 30 Stun-
ben für bas prattifebe Beben geläufig fptedjen erlernt. 3S 3807 23

Erfolg garantiert. 500 SReferen.ien.
SDlan »erlange ißro[pett mit 3051t. 9Inerfennungsjd)reiben gegen SRücfporfo.

Spezialschule für Englisch „Rapid" in Luxem 366.

Soutanen und Soutanellen
(Soutanen nach römischem und französischem Schnitt.)

für die hochwürdige Geistlichkeit liefert in anerkannt vorzüglicher
Ausführung und bei äusserster Berechnung. — Tel. Nr. 388.

Robert Roos, Masschneiderei, Kriens b. Luzern

Marmon and Blank
Kirchliche Kunst-Werkstätten

Wil (Kt. St. Gallen)
empfehlen sich zur Ausführung kunstge-
werblicher Arbeiten. — Altäre, Kanzeln, Statuen
Kreuzweg-Stationen, Chor- und Beichtstühle,
Kommunionbänke, Altarkreuze. Pritnizkreuze
Betstühle etc. — Religiösen Gral schmuck,
Renovation und Restauration von Altären,
Statuen und Gemälden. — Einbau diebes-
sicherer "Eisentabernakel. - Uebernahme
ganzer Kirchen-Innenausstattungen u. Reno-
vationan. Höchste Auszeichnung. — Beste Re-
ferenzen Ausführung der Arbeiten in unserer
eigenen Werkstätten.

Hnnununion - Hndenken
Kongregations-Diplome

Ehe-Hndenken
sind zu billigsten Preisen und in
grosser Auswahl immer vorrätig bei

RÄBER & Cie. s: LUZERN


	

